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Luftfahrthindernisse gem. § 14 LuftVG außerhalb von Bauschutzbereichen ziviler Landeplätze und 
außerhalb von Anlagenschutzbereichen gem.  § 18 a LuftVG im Land Brandenburg 
Windkraftanlage NKD3 in 16278 Angermünde OT Crussow   
(Gemarkung Crussow, Flur 02, Flurstück 19) 
 
Nachricht vom 15.03.2022, Reg-Nr. G00822  
Entscheidung zur Zustimmungsfähigkeit vom 19.05.2022, Gz. 41201- 50191/01054LF/22 
Nachricht vom 06.07.2023, Reg-Nr. G00822 (Posteingang: 10.07.2023): erneute Beteiligung wegen Änderung 
des Antragsgegenstandes / Fundamenterhöhung 
 
Sehr geehrter Herr Catewicz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Prüfung der hier vorliegenden und zur Änderungsplanung eingereichten Antragsunterlagen ergeht 
entsprechend der Zuständigkeit der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB) 
folgende  
 
I.  Entscheidung: 
 
1. Die gem. § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) erteilte luftrechtliche Zustimmung vom 19.05.2022, 

Gz. 41201- 50191/01054LF/22 wird aufrechterhalten und die Gültigkeit hierdurch verlängert. 
 

2. Die in der Zustimmung vom 19.05.2022 verfügten Auflagen/Nebenbestimmungen inkl. 
Ausführungsbestimmungen sind weiterhin gültig und vollständig und zusammenhängend in den 
Genehmigungsbescheid zu übernehmen. Sollten Sie Änderungen vornehmen, sind diese vor 
Genehmigungserteilung mit uns abzustimmen. 
 

 
Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

Bearb.: Marion Lehniger 
Gesch-Z.: 41201- 

50191/01054LF_2Bet/23 
Telefon: 03342/4266-4114 
Fax: 03342/4266-7612 
Internet: https://lbv.brandenburg.de 
E-Mail: Marion.Lehniger@LBV.Brandenburg.de 
Kein Zugang für elektronische Dokumente 
 
 

 Landesamt für Umwelt 
Technischer Umweltschutz 1 - T13 Ost 
Postfach 60 10 61 
14410 Potsdam 
 
- Vorab per E-Mail: marek.catewicz@lfu.brandenburg.de - 
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Schönefeld, 31.08.2023 
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3. Die in der Zustimmung vom 19.05.2022 enthaltenen Hinweise, insbesondere jene auf bestehende 
Rechtspflichten des Bauherrn, sind ebenfalls in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 
 

4. Die Absichtserklärung zum Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) lt. Datenblatt 
zum Luftfahrthindernis vom 05.05.2023 wurde zur Kenntnis genommen. Eine erneute allgemeine 
Prüfung hinsichtlich der Voraussetzungen der AVV LFH Anhang 6 für die hier in Rede stehende 
Windkraftanlage wurde durchgeführt. Im Ergebnis kann dem Einsatz einer BNK nicht stattgegeben. 

 
5. Die Kosten für die Kennzeichnungsmaßnahme trägt der Antragsteller.  
 
 
II. Begründung:  
 
Mit Schreiben vom 06.07.2023 wurde ich durch Ihre Behörde im Zuge der 2. Behördenbeteiligung aufgefordert, 
meine luftbehördliche Zustimmung vom 19.05.2022, Gz. 41201- 50191/01054LF/22 hinsichtlich der Änderung 
des Antragsgegenstandes / Fundamenthöhenänderung zum angezeigten Vorhaben abzugeben. Das Vorhaben 
beinhaltet die Errichtung einer Windkraftanlage des Anlagentyps NORDEX N149-5.XMW mit einer Gesamthöhe 
von 238,60 m über Grund. Die Rotorblattlänge dieses Typs beträgt 72,40 m. 
 
Zu beurteilen waren folgende Standortparameter:  
 
Nr.  Geografische Koordinaten im Bezugssystem WGS 84 Anlagentyp  

NORDEX N149-
5.XMW 

WKA in 
m 
üGND 

Gelände 
in mNN 

Gesamt-
höhe in 
m NN* 

Gem. Flur Flur-
stück 

  N       E      NH RD       

NKD3  53 ° 00 ' 14.6 "  14 ° 03 ' 09.1 " 164 149,10 238,60 57,50 296,00 C 02 19 
* Geländehöhe enthält die Fundamenttoleranz von 1,90 m lt. Datenblatt zum Luftfahrthindernis vom 05.05.2023 
 
Das Plangebiet liegt südöstlich der Stadt Angermünde zwischen den Ortschaften Wilhelmsfelde, Crussow und 
Henriettenhof im Landkreis Uckermark. Die Anlage NKD3 soll ca. 3,4 km östlich des 
Hubschraubersonderlandeplatzes Angermünde "RETTUNGSSTATION DRF" errichtet werden. Der 
Hubschraubersonderlandeplatz ist im Besitz einer gültigen luftrechtlichen Genehmigung gem. § 6 LuftVG für die 
Durchführung von Flügen im Sichtflugverfahren am Tag und in der Nacht. Für den v. g. 
Hubschraubersonderlandeplatz wurde ein Bauschutzbereich gem. § 17 LuftVG verfügt. Erforderliche 
Hindernisfreiheiten sind gem. der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des 
Betriebs von Hubschrauberflugplätzen vom 19. Dezember 2005 (NfL I 36/06) zu bestimmen. 
 
Der v. g. Hubschraubersonderlandeplatz liegt in einem Bereich, in welchem die Einsatzmöglichkeit einer 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung gem. Teil 3 Abschnitt 1 Ziffer 5.4 i.V.m.  Anhang 6 Ziff. 3 der AVV LFH 
gesondert zu betrachten ist. Dieser Bereich bestimmt sich nach § 14 Absatz 2 Satz 2 LuftVG mit einem 10-km-
Halbmesser um den Flugplatzbezugspunkt.  Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen der AVV 
LFH dient diese gesonderte Betrachtung der Sicherung einerseits des am vorbezeichneten Flugplatzes 
genehmigten Flugbetriebes im Sichtflugverfahren in der Nacht, andererseits aber auch des im weiteren, übrigen 
Luftraum dieses Umkreises stattfindenden Luftverkehrs.   
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Des Weiteren befindet sich der Sonderlandeplatz (SLP) Crussow ca. 1,5 km nordöstlich vom Standort der NKD3. 
Der SLP wird auf der Grundlage einer gültigen luftrechtlichen Genehmigung gem. § 6 LuftVG für den Flugbetrieb 
nach Sichtflugregeln am Tage betrieben. Die angezeigte Planung durchdringt Hindernisfreiflächen gem. den 
Gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für 
Flugzeuge im Sichtflugbetrieb (Nachrichten für Luftfahrer [NfL] I 92-13).  
 
Im angezeigten Planbereich der hier in Rede stehenden Windkraftanlage befindet sich das Modellfluggelände 
Crussow. Dieses wird durch die vorgelegte Planung komplett überplant. Die derzeit erteilte Erlaubnis ist bei 
Genehmigungserteilung, spätestens mit Baubeginnanzeige zu widerrufen. Ansprechpartner bei der LuBB ist das 
Dezernat 42 - Herr Reschke (Tel. +49 3342 4266-4233, E-Mail Stefan.Reschke@LBV.brandenburg.de). 
 
Gem. § 14 Abs. 1 LuftVG bedarf das Vorhaben der Errichtung von Bauwerken, die außerhalb von 
Bauschutzbereichen eine Höhe von 100 m über Grund überschreiten entsprechend § 31 Abs. 2 Ziffer 9 LuftVG 
i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 der LuFaLuSiZV der Zustimmung der Luftfahrtbehörde. Diese wird auf Grundlage einer 
gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, in diesem Falle der DFS GmbH lt. § 31 Abs. 3 
LuftVG erteilt.  Nach § 14 Abs. 1 letzter Teilsatz LuftVG i. V. m. § 12 Abs. 4 LuftVG kann die Zustimmung unter 
Auflagen erteilt werden.  
 
Mit Bezug auf die Antragsunterlagen hat sich der Standort der Anlage nicht verändert. Die geplanten Höhen der 
Windkraftanlage liegen im bereits geprüften Höhenbereich. Meine Entscheidung zur Antragsänderung beruht 
daher weiterhin auf der hier vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme der DFS GmbH vom 13.04.2022, Az. 
OZ/AF-Bb 10694a-3.  
 
Die Prüfung und Beurteilung der DFS GmbH ergab, dass aus zivilen Hindernisgründen und militärischen 
Flugbetriebsgründen gegen die Errichtung der Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe von 238,60 m über Grund 
(max. 297,20 m über NN) des Anlagentyps NORDEX N149-5.XMW mit einer Nabenhöhe von 164 m und einem 
Rotordurchmesser von 149,10 m am beantragten Standort (siehe Koordinatenangaben) keine Einwendungen 
bestehen, wenn eine Tages- und Nachtkennzeichnung gem. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen - AVV LFH - vom 24.04.2020 (veröffentlicht am 30.04.2020 im 
Bundesanzeiger BAnzAT 30.04.2020 B4) an der Windkraftanlage angebracht und eine Veröffentlichung in den 
entsprechenden Medien veranlasst wird.  
 
Des Weiteren wurde eine Vorprüfung hinsichtlich § 18 a LuftVG unter Verwendung der GIS-Webanwendung 
beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) durchgeführt.  Diese dient zur Feststellung von 
Betroffenheiten ziviler und/oder militärischer Anlagenschutzbereiche von Flugsicherungsanlagen. Sind 
Anlagenschutzbereiche betroffen, ist die Prüfung und Entscheidung des BAF erforderlich, denn gem. § 18 a 
LuftVG dürfen Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden 
können.  Die Prüfung ergab keine Betroffenheiten.  
 
Die Ausführung der Tages- und Nachtkennzeichnung hat gem. den Festlegungen unter II. 
Auflagen/Nebenbestimmungen inkl. Ausführungsbestimmung meiner Entscheidung vom 19.05.2022, Gz. 
41201- 50191/01054LF/22 zu erfolgen. 
 
Der geplante Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung wurde durch Vermerk auf dem Datenblatt 
zum Luftfahrthindernis / Antrag auf Stellungnahme/Zustimmung vom 05.05.2023 - ohne weitere Ausführungen 
oder Übergabe von erforderlichen Unterlagen zum geplanten System - angezeigt.  
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Es wurde seitens der Luftfahrtbehörde eine erneute überschlägige Prüfung entsprechend den Vorgaben der 
AVV LFH durchgeführt.  
 
Unter Maßgabe der in der AVV LFH Anhang 6 Abschnitt 1 benannten Allgemeinen Anforderungen wurde eine 
allgemeine Prüfung durchgeführt. Demnach müssen alle Anforderung für die Nachtkennzeichnung gem. AVV 
LFH erfüllt sein. Zusätzlich ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung 
gemäß Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 auszustatten. Dabei ist zu beachten, dass Infrarotfeuer blinkende 
Rundstrahlfeuer sind. Die Wellenlänge beträgt 800 bis 940 nm und die Strahlstärkeverteilung (Ie) muss innerhalb 
der im Anhang 3 - Spezifikation von Feuern zur Infrarotkennzeichnung festgelegten Grenzen verbleiben. Die 
Feuer werden getaktet betrieben und sind zu synchronisieren. Die Taktfolge beträgt 0,2 hell + 0,8 s dunkel (= 1 
Sekunde). 
Der Wirkungsraum der BNK wird gebildet durch den Luftraum, der sich um jedes Hindernis in einem Radius von 
mindestens 4 000 Metern erstreckt und vom Boden bis zu einer Höhe von nicht weniger als 600 Metern (2 000 
Fuß [ft.]) über dem Hindernis reicht. Der gesamte Wirkungsraum ist zu erfassen.  
Die Prüfung ergab keine luftrechtlichen, jedoch mögliche flugbetriebliche Probleme bezogen auf den 
Hubschraubersonderlandeplatz Angermünde "RETTUNGSSTATION DRF". 
Wenn sich ein Luftfahrzeug in einem Umkreis von 4 km und einer Flughöhe von weniger als 600 m einer 
Windkraftanlage befindet, soll das BNK-System die auf der Windkraftanlage befindlichen Feuer (auf dem 
Maschinenaus sowie am Mast) aktivieren. Bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 250 Km/h, 
verbleiben ggf. nur noch 60 Sekunden von der Identifizierung des Luftfahrzeuges mit der Aktivierung des 
Systems bis zum eigentlichen Hindernis. Auf Grund der Nähe der Windenergieanlage zum 
Hubschraubersonderlandeplatz und den festgelegten An- und Abflugrouten ergibt sich ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko. Das Einschalten der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK), erst beim Einfliegen (hier 
nach erfolgtem Start) in den Wirkungsraum, kann zu einer Gefährdung des hier zu berücksichtigenden 
Flugbetriebes führen. Der Einsatz einer BNK innerhalb des Umkreis von 4 km um den Flugplatzbezugspunkt 
eines Hubschraubersonderlandeplatzes kann zu einer Gefährdung des zu berücksichtigenden Flugbetriebes 
führen und in dessen Folge zur Ablehnung des BNK-Einsatzes.  
Danach zu urteilen würde der Einsatz einer BNK an der hier antragsgegenständlichen Windkraftanlage 
den Flugbetrieb gefährden, so dass nur eine Dauerbefeuerung in Betracht kommt. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass dem Vorhaben keine Belange der zivilen Luftfahrt innerhalb meiner 
Zuständigkeit entgegenstehen. Die luftbehördliche Zustimmung lt. § 14 Abs. 1 LuftVG ist weiterhin zu erteilen. 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist diese als Luftfahrthindernis einzustufen. Die 
Zustimmung ist gem. § 12 Abs. 4 LuftVG unter Auflagen der Tages- und Nachtkennzeichnung sowie der 
Veröffentlichung zu erteilen. Diese Auflagen sind geeignet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
um die von meiner Behörde zu vertretende Belange der Sicherheit des Luftverkehrs zu gewährleisten. Die 
konkrete Ausführung der erforderlichen Kennzeichnung wurde unter Berücksichtigung der im Antrag 
dargestellten Kennzeichnungsvarianten, der Vorgaben der AVV LFH i.V.m. den Ausführungen in den 
gutachtlichen Stellungnahmen der DFS GmbH festgelegt.  
Im Weiteren ist festzustellen, dass dem Vorhaben des Einsatzes einer BNK Belange der zivilen Luftfahrt 
innerhalb meiner Zuständigkeit entgegenstehen. Dem Antrag auf Einsatz einer BNK kann daher nicht 
stattgegeben werden. Unter Berücksichtigung der im Anhang 6 der AVV LFH festgelegten Übergangsfristen ist 
die luftbehördliche Genehmigung unter Auflagen/Nebenbestimmungen ist zu erteilen. 
 
Die Antragsunterlagen verbleiben bei der LuBB. 
 



 
 
 
Seite 5 von 7 
 
 
 
 

 

 
Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

 
V. Kostenentscheidung nach LuftKostV 
 
Unter Berücksichtigung des Arbeitsaufwandes für die Bearbeitung des Antrages auf Zustimmung zu v. g. 
Bauvorhaben wird eine Gebühr in Höhe von 
 

70,00 EUR   
- siebzig EURO - 

 
festgesetzt. 
 
Die für die Bearbeitung und Erteilung der luftrechtlichen Zustimmung erhobene Gebühr ist ohne Abzug an das 
  
Landesamt für Bauen und Verkehr 
IBAN: DE02300500007110401515 
BIC:    WELADEDDXXX 
Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) 
 
unter Angabe des Verwendungszecks: K11400 T 11110 41201 3475 BG/23; 
     Gz. 41201- 50191/01054LF/22; LfU Reg-Nr. G00822  
 
zu überweisen.  
 
Für das zur Prüfung vorgelegte Bauvorhaben ist eine luftrechtliche Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) erforderlich. Da eine Genehmigung im Sinne des BImSchG nur mit v. g. Zustimmung erteilt werden 
kann, gilt die Beteiligung durch das LfU als Antragstellung im Sinne des § 31 Abs. 2 Ziff. 9 i.V.m. § 14 Abs. 1 
LuftVG.   
 
Die Bearbeitung des Antrages auf Zustimmung nach dem Luftverkehrsrecht zum Bauvorhaben ist nach §§ 1 und 
2 der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) in der jeweils gültigen Fassung kostenpflichtig. Die 
zu erhebende Gebühr ist lt. Abschnitt V Ziffer 13 des Gebührenverzeichnisses zur LuftKostV innerhalb des 
Gebührenrahmens von 70 bis 5000 Euro unter Berücksichtigung des Aufwandes festzulegen. 
 
Wird eine Zustimmung erneuert, geändert, erweitert oder die Gültigkeit verlängert, ist gemäß § 2 Abs. 2 
LuftKostV eine Gebühr in Höhe von einem Zehntel bis zu fünf Zehntel der Gebühr zu erheben, die für ihre 
Erteilung erhoben werden müsste. 
 
Der Bearbeitungsaufwand kann unter Bezugnahme der durchgeführten Nachforderungen, Beratungsgespräche 
und der durchgeführten erforderlichen Beteiligungen als durchschnittlich eingestuft werden. Das angezeigte 
Vorhaben dient nach Auswertung der Antragsunterlagen wirtschaftlichen Zwecken.   
 
Da die Zustimmung als Grundlage der Baugenehmigung erteilt wurde, ist der komplette Betrag gem. LuftKostV 
auch bei Einstellung oder Ablehnung aus anderen Gründen durch das LfU an die LuBB zu überweisen.  
In diesem Zusammenhang beträgt der luftrechtliche Anteil der Gesamtgebühr für die Erteilung der 
Zustimmung 420,00 Euro. Diese Gebühr setzt sich aus der Zustimmung im 1. Beteiligungsverfahren von 
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350,00 Euro (41201 2204 BG/22) und der Zustimmungsverlängerung im 2. Beteiligungsverfahren von 
70,00 Euro (41201 3475 BG/23) zusammen.  
 

 
VI. Sonstige Hinweise für die Genehmigungsbehörde 
 
1. Gem. § 18 a Abs. 1 LuftVG teilt das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung bei Betroffenheiten seine 

Entscheidung der für die Genehmigung des Bauwerks zuständigen Behörde oder, falls es einer 
Genehmigung nicht bedarf, dem Bauherrn direkt mit.  
 

2. Für die Ausführungsbestimmungen ist die AVV LFH in der jeweils gültigen Fassung verbindlich. Erteilte 
Zustimmungen aus Beteiligungen im Genehmigungsverfahren, die bei Genehmigungserteilung 2 und 
mehr Jahre zurückliegen, sind daher zur erneuten Überprüfung der LuBB vorzulegen.  
 

3. In der Genehmigung ist auf die Möglichkeit der Änderung der AVV LFH und dessen Beachtung 
hinzuweisen. 

 
4. Ausdrücklich verweise ich darauf, dass Gegenstand meiner Prüfung und Beurteilung bzgl. der Änderung 

des Antragsgegenstandes die Ausführung des Bauvorhabens bis zu den beantragten max. Höhen über 
Grund und NN lt. Antragsunterlagen vom Mai 2023, welche mir mit Schreiben vom 06.07.2023 übergeben 
wurden, ist. Die mir vorliegenden Antragsunterlagen vom Januar 2022, welche mir mit Schreiben vom 
15.03.2022 übergeben wurden, fanden ebenso Berücksichtigung. Sollten diese geändert werden, ist mir 
das Vorhaben vor Genehmigungserteilung durch Ihre Behörde erneut zur Prüfung vorzulegen.   

5. Jede Änderung der Planung ist der LuBB zur Beurteilung vorzulegen. Ist eine erneute Genehmigung durch 
das Landesamt für Umwelt (LfU) nicht erforderlich, so ist die Änderungsplanung der LuBB direkt zur 
Beurteilung und Genehmigung nach § 15 LuftVG vorzulegen 

 
6. Aus dem Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg heraus 

ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, die eine Einschränkung der gesetzlich vorgegebenen 
Kennzeichnungsalternativen im Einzelfall erlaubt. Sofern sich im Genehmigungsverfahren aus Ihrem 
eigenen Zuständigkeitsbereich oder aus anderen Bereichen die Notwendigkeit der Festlegung jeweils 
einer bestimmten Kennzeichnungsalternative ergibt, bitte ich dies Ihrerseits zu prüfen und zu veranlassen. 
Insbesondere kann dies der Fall sein, wenn die Kennzeichnung zum Schutz vor Lichtimmissionen oder 
auch hinsichtlich des Landschaftsbildes an die Kennzeichnung bereits vorhandener Anlagen angepasst 
werden soll. 

7. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) ist 
bzgl. militärischer Belange (z. B. Schutzbereichsbelange gem. Schutzbereichsgesetz, Freihaltung von 
Richtfunkstrecken, Träger öffentlicher Belange u.ä.) zuständige Behörde und ggf. vor 
Genehmigungserteilung in eigener Zuständigkeit gemäß § 30 i.V.m. § 12 ff LuftVG zu beteiligen. 
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8. Grundlage meiner Entscheidung ist  

 das Luftverkehrsgesetz in der jeweils gültigen Fassung i.V.m.  

 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV LFH) vom 
24.04.2020 (veröffentlicht am 30.04.2020 im Bundesanzeiger BAnzAT 30.04.2020 B4). 

 die Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) in der jeweils gültigen Fassung. 

9. Kostenentscheidung nach LuftKostV 

Die Entscheidung über den Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung ergeht einheitlich (§ 13 
BImSchG). Als solche einheitliche Entscheidung beinhaltet diese Entscheidung mehrere öffentliche 
Leistungen, so auch die luftverkehrsrechtliche Prüfung und Entscheidung. 

Das LfU als zuständige Genehmigungsbehörde berücksichtigt die luftverkehrsrechtliche Entscheidung 
unmittelbar, so dass das LfU im Rahmen der von ihm zu treffenden einheitlichen Entscheidung dem 
Antragsteller auch die nach dem Luftverkehrsrecht zu berechnenden Verwaltungsgebühren in Rechnung 
stellt (vgl. VG Potsdam, Beschluss vom 19.06.2018 -VG10L379/14).  

Ich bitte mir eine Kopie des durch Ihre Behörde erteilten Bescheides (ohne Antragsakte mit Prüfvermerk) zu 
übergeben.  
 
Unabhängig davon bitte ich Sie um Information bei Änderungen im Genehmigungsverfahren (z. B. bei 
Ablehnung, Antragsrücknahme, Planänderungen, Widersprüchen etc.).  
 
Mit freundlichen Grüßen   
    
Im Auftrag   
 
gez. Malte Preuß  
Dezernatsleiter 41  
Fachplanung, Umwelt-, TÖB-Angelegenheiten 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch am 31.08.2023 von Herrn Malte Preuß Schluss gezeichnet und ist 
ohne Unterschrift gültig. 
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E-Rechnung: https://xrechnung-bdr.de; Leitweg-ID: 12-121096894453782-21 
Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam • Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 
IBAN: DE02 3005 0000 7110 4015 15 • BIC-Swift: WELADEDDXXX 

  
  

 

 
 
 
 
 
Luftfahrthindernisse gem. § 14 LuftVG außerhalb von Bauschutzbereichen ziviler Landeplätze und 
außerhalb von Anlagenschutzbereichen gem.  § 18 a LuftVG im Land Brandenburg 
Windkraftanlage NKD3 in 16278 Angermünde OT Crussow   
(Gemarkung Crussow, Flur 02, Flurstück 19) 
 
Nachricht vom 15.03.2022, Reg-Nr. G00822  
Entscheidung zur Zustimmungsfähigkeit vom 19.05.2022, Gz. 41201- 50191/01054LF/22 
Nachricht vom 06.07.2023, Reg-Nr. G00822 (Posteingang: 10.07.2023): erneute Beteiligung wegen Änderung 
des Antragsgegenstandes / Fundamenterhöhung 
 
Sehr geehrter Herr Catewicz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Prüfung der hier vorliegenden und zur Änderungsplanung eingereichten Antragsunterlagen ergeht 
entsprechend der Zuständigkeit der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB) 
folgende  
 
I.  Entscheidung: 
 
1. Die gem. § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) erteilte luftrechtliche Zustimmung vom 19.05.2022, 

Gz. 41201- 50191/01054LF/22 wird aufrechterhalten und die Gültigkeit hierdurch verlängert. 
 

2. Die in der Zustimmung vom 19.05.2022 verfügten Auflagen/Nebenbestimmungen inkl. 
Ausführungsbestimmungen sind weiterhin gültig und vollständig und zusammenhängend in den 
Genehmigungsbescheid zu übernehmen. Sollten Sie Änderungen vornehmen, sind diese vor 
Genehmigungserteilung mit uns abzustimmen. 
 

 
Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

Bearb.: Marion Lehniger 
Gesch-Z.: 41201- 

50191/01054LF_2Bet/23 
Telefon: 03342/4266-4114 
Fax: 03342/4266-7612 
Internet: https://lbv.brandenburg.de 
E-Mail: Marion.Lehniger@LBV.Brandenburg.de 
Kein Zugang für elektronische Dokumente 
 
 

 Landesamt für Umwelt 
Technischer Umweltschutz 1 - T13 Ost 
Postfach 60 10 61 
14410 Potsdam 
 
- Vorab per E-Mail: marek.catewicz@lfu.brandenburg.de - 

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg • Mittelstraße 5 / 5 a • 12529 Schönefeld 

 

Schönefeld, 31.08.2023 
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Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

3. Die in der Zustimmung vom 19.05.2022 enthaltenen Hinweise, insbesondere jene auf bestehende 
Rechtspflichten des Bauherrn, sind ebenfalls in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 
 

4. Die Absichtserklärung zum Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) lt. Datenblatt 
zum Luftfahrthindernis vom 05.05.2023 wurde zur Kenntnis genommen. Eine erneute allgemeine 
Prüfung hinsichtlich der Voraussetzungen der AVV LFH Anhang 6 für die hier in Rede stehende 
Windkraftanlage wurde durchgeführt. Im Ergebnis kann dem Einsatz einer BNK nicht stattgegeben. 

 
5. Die Kosten für die Kennzeichnungsmaßnahme trägt der Antragsteller.  
 
 
II. Begründung:  
 
Mit Schreiben vom 06.07.2023 wurde ich durch Ihre Behörde im Zuge der 2. Behördenbeteiligung aufgefordert, 
meine luftbehördliche Zustimmung vom 19.05.2022, Gz. 41201- 50191/01054LF/22 hinsichtlich der Änderung 
des Antragsgegenstandes / Fundamenthöhenänderung zum angezeigten Vorhaben abzugeben. Das Vorhaben 
beinhaltet die Errichtung einer Windkraftanlage des Anlagentyps NORDEX N149-5.XMW mit einer Gesamthöhe 
von 238,60 m über Grund. Die Rotorblattlänge dieses Typs beträgt 72,40 m. 
 
Zu beurteilen waren folgende Standortparameter:  
 
Nr.  Geografische Koordinaten im Bezugssystem WGS 84 Anlagentyp  

NORDEX N149-
5.XMW 

WKA in 
m 
üGND 

Gelände 
in mNN 

Gesamt-
höhe in 
m NN* 

Gem. Flur Flur-
stück 

  N       E      NH RD       

NKD3  53 ° 00 ' 14.6 "  14 ° 03 ' 09.1 " 164 149,10 238,60 57,50 296,00 C 02 19 
* Geländehöhe enthält die Fundamenttoleranz von 1,90 m lt. Datenblatt zum Luftfahrthindernis vom 05.05.2023 
 
Das Plangebiet liegt südöstlich der Stadt Angermünde zwischen den Ortschaften Wilhelmsfelde, Crussow und 
Henriettenhof im Landkreis Uckermark. Die Anlage NKD3 soll ca. 3,4 km östlich des 
Hubschraubersonderlandeplatzes Angermünde "RETTUNGSSTATION DRF" errichtet werden. Der 
Hubschraubersonderlandeplatz ist im Besitz einer gültigen luftrechtlichen Genehmigung gem. § 6 LuftVG für die 
Durchführung von Flügen im Sichtflugverfahren am Tag und in der Nacht. Für den v. g. 
Hubschraubersonderlandeplatz wurde ein Bauschutzbereich gem. § 17 LuftVG verfügt. Erforderliche 
Hindernisfreiheiten sind gem. der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des 
Betriebs von Hubschrauberflugplätzen vom 19. Dezember 2005 (NfL I 36/06) zu bestimmen. 
 
Der v. g. Hubschraubersonderlandeplatz liegt in einem Bereich, in welchem die Einsatzmöglichkeit einer 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung gem. Teil 3 Abschnitt 1 Ziffer 5.4 i.V.m.  Anhang 6 Ziff. 3 der AVV LFH 
gesondert zu betrachten ist. Dieser Bereich bestimmt sich nach § 14 Absatz 2 Satz 2 LuftVG mit einem 10-km-
Halbmesser um den Flugplatzbezugspunkt.  Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen der AVV 
LFH dient diese gesonderte Betrachtung der Sicherung einerseits des am vorbezeichneten Flugplatzes 
genehmigten Flugbetriebes im Sichtflugverfahren in der Nacht, andererseits aber auch des im weiteren, übrigen 
Luftraum dieses Umkreises stattfindenden Luftverkehrs.   
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Des Weiteren befindet sich der Sonderlandeplatz (SLP) Crussow ca. 1,5 km nordöstlich vom Standort der NKD3. 
Der SLP wird auf der Grundlage einer gültigen luftrechtlichen Genehmigung gem. § 6 LuftVG für den Flugbetrieb 
nach Sichtflugregeln am Tage betrieben. Die angezeigte Planung durchdringt Hindernisfreiflächen gem. den 
Gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für 
Flugzeuge im Sichtflugbetrieb (Nachrichten für Luftfahrer [NfL] I 92-13).  
 
Im angezeigten Planbereich der hier in Rede stehenden Windkraftanlage befindet sich das Modellfluggelände 
Crussow. Dieses wird durch die vorgelegte Planung komplett überplant. Die derzeit erteilte Erlaubnis ist bei 
Genehmigungserteilung, spätestens mit Baubeginnanzeige zu widerrufen. Ansprechpartner bei der LuBB ist das 
Dezernat 42 - Herr Reschke (Tel. +49 3342 4266-4233, E-Mail Stefan.Reschke@LBV.brandenburg.de). 
 
Gem. § 14 Abs. 1 LuftVG bedarf das Vorhaben der Errichtung von Bauwerken, die außerhalb von 
Bauschutzbereichen eine Höhe von 100 m über Grund überschreiten entsprechend § 31 Abs. 2 Ziffer 9 LuftVG 
i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 der LuFaLuSiZV der Zustimmung der Luftfahrtbehörde. Diese wird auf Grundlage einer 
gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, in diesem Falle der DFS GmbH lt. § 31 Abs. 3 
LuftVG erteilt.  Nach § 14 Abs. 1 letzter Teilsatz LuftVG i. V. m. § 12 Abs. 4 LuftVG kann die Zustimmung unter 
Auflagen erteilt werden.  
 
Mit Bezug auf die Antragsunterlagen hat sich der Standort der Anlage nicht verändert. Die geplanten Höhen der 
Windkraftanlage liegen im bereits geprüften Höhenbereich. Meine Entscheidung zur Antragsänderung beruht 
daher weiterhin auf der hier vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme der DFS GmbH vom 13.04.2022, Az. 
OZ/AF-Bb 10694a-3.  
 
Die Prüfung und Beurteilung der DFS GmbH ergab, dass aus zivilen Hindernisgründen und militärischen 
Flugbetriebsgründen gegen die Errichtung der Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe von 238,60 m über Grund 
(max. 297,20 m über NN) des Anlagentyps NORDEX N149-5.XMW mit einer Nabenhöhe von 164 m und einem 
Rotordurchmesser von 149,10 m am beantragten Standort (siehe Koordinatenangaben) keine Einwendungen 
bestehen, wenn eine Tages- und Nachtkennzeichnung gem. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen - AVV LFH - vom 24.04.2020 (veröffentlicht am 30.04.2020 im 
Bundesanzeiger BAnzAT 30.04.2020 B4) an der Windkraftanlage angebracht und eine Veröffentlichung in den 
entsprechenden Medien veranlasst wird.  
 
Des Weiteren wurde eine Vorprüfung hinsichtlich § 18 a LuftVG unter Verwendung der GIS-Webanwendung 
beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) durchgeführt.  Diese dient zur Feststellung von 
Betroffenheiten ziviler und/oder militärischer Anlagenschutzbereiche von Flugsicherungsanlagen. Sind 
Anlagenschutzbereiche betroffen, ist die Prüfung und Entscheidung des BAF erforderlich, denn gem. § 18 a 
LuftVG dürfen Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden 
können.  Die Prüfung ergab keine Betroffenheiten.  
 
Die Ausführung der Tages- und Nachtkennzeichnung hat gem. den Festlegungen unter II. 
Auflagen/Nebenbestimmungen inkl. Ausführungsbestimmung meiner Entscheidung vom 19.05.2022, Gz. 
41201- 50191/01054LF/22 zu erfolgen. 
 
Der geplante Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung wurde durch Vermerk auf dem Datenblatt 
zum Luftfahrthindernis / Antrag auf Stellungnahme/Zustimmung vom 05.05.2023 - ohne weitere Ausführungen 
oder Übergabe von erforderlichen Unterlagen zum geplanten System - angezeigt.  
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Es wurde seitens der Luftfahrtbehörde eine erneute überschlägige Prüfung entsprechend den Vorgaben der 
AVV LFH durchgeführt.  
 
Unter Maßgabe der in der AVV LFH Anhang 6 Abschnitt 1 benannten Allgemeinen Anforderungen wurde eine 
allgemeine Prüfung durchgeführt. Demnach müssen alle Anforderung für die Nachtkennzeichnung gem. AVV 
LFH erfüllt sein. Zusätzlich ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung 
gemäß Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 auszustatten. Dabei ist zu beachten, dass Infrarotfeuer blinkende 
Rundstrahlfeuer sind. Die Wellenlänge beträgt 800 bis 940 nm und die Strahlstärkeverteilung (Ie) muss innerhalb 
der im Anhang 3 - Spezifikation von Feuern zur Infrarotkennzeichnung festgelegten Grenzen verbleiben. Die 
Feuer werden getaktet betrieben und sind zu synchronisieren. Die Taktfolge beträgt 0,2 hell + 0,8 s dunkel (= 1 
Sekunde). 
Der Wirkungsraum der BNK wird gebildet durch den Luftraum, der sich um jedes Hindernis in einem Radius von 
mindestens 4 000 Metern erstreckt und vom Boden bis zu einer Höhe von nicht weniger als 600 Metern (2 000 
Fuß [ft.]) über dem Hindernis reicht. Der gesamte Wirkungsraum ist zu erfassen.  
Die Prüfung ergab keine luftrechtlichen, jedoch mögliche flugbetriebliche Probleme bezogen auf den 
Hubschraubersonderlandeplatz Angermünde "RETTUNGSSTATION DRF". 
Wenn sich ein Luftfahrzeug in einem Umkreis von 4 km und einer Flughöhe von weniger als 600 m einer 
Windkraftanlage befindet, soll das BNK-System die auf der Windkraftanlage befindlichen Feuer (auf dem 
Maschinenaus sowie am Mast) aktivieren. Bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 250 Km/h, 
verbleiben ggf. nur noch 60 Sekunden von der Identifizierung des Luftfahrzeuges mit der Aktivierung des 
Systems bis zum eigentlichen Hindernis. Auf Grund der Nähe der Windenergieanlage zum 
Hubschraubersonderlandeplatz und den festgelegten An- und Abflugrouten ergibt sich ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko. Das Einschalten der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK), erst beim Einfliegen (hier 
nach erfolgtem Start) in den Wirkungsraum, kann zu einer Gefährdung des hier zu berücksichtigenden 
Flugbetriebes führen. Der Einsatz einer BNK innerhalb des Umkreis von 4 km um den Flugplatzbezugspunkt 
eines Hubschraubersonderlandeplatzes kann zu einer Gefährdung des zu berücksichtigenden Flugbetriebes 
führen und in dessen Folge zur Ablehnung des BNK-Einsatzes.  
Danach zu urteilen würde der Einsatz einer BNK an der hier antragsgegenständlichen Windkraftanlage 
den Flugbetrieb gefährden, so dass nur eine Dauerbefeuerung in Betracht kommt. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass dem Vorhaben keine Belange der zivilen Luftfahrt innerhalb meiner 
Zuständigkeit entgegenstehen. Die luftbehördliche Zustimmung lt. § 14 Abs. 1 LuftVG ist weiterhin zu erteilen. 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist diese als Luftfahrthindernis einzustufen. Die 
Zustimmung ist gem. § 12 Abs. 4 LuftVG unter Auflagen der Tages- und Nachtkennzeichnung sowie der 
Veröffentlichung zu erteilen. Diese Auflagen sind geeignet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
um die von meiner Behörde zu vertretende Belange der Sicherheit des Luftverkehrs zu gewährleisten. Die 
konkrete Ausführung der erforderlichen Kennzeichnung wurde unter Berücksichtigung der im Antrag 
dargestellten Kennzeichnungsvarianten, der Vorgaben der AVV LFH i.V.m. den Ausführungen in den 
gutachtlichen Stellungnahmen der DFS GmbH festgelegt.  
Im Weiteren ist festzustellen, dass dem Vorhaben des Einsatzes einer BNK Belange der zivilen Luftfahrt 
innerhalb meiner Zuständigkeit entgegenstehen. Dem Antrag auf Einsatz einer BNK kann daher nicht 
stattgegeben werden. Unter Berücksichtigung der im Anhang 6 der AVV LFH festgelegten Übergangsfristen ist 
die luftbehördliche Genehmigung unter Auflagen/Nebenbestimmungen ist zu erteilen. 
 
Die Antragsunterlagen verbleiben bei der LuBB. 
 



 
 
 
Seite 5 von 7 
 
 
 
 

 

 
Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg 

 
V. Kostenentscheidung nach LuftKostV 
 
Unter Berücksichtigung des Arbeitsaufwandes für die Bearbeitung des Antrages auf Zustimmung zu v. g. 
Bauvorhaben wird eine Gebühr in Höhe von 
 

70,00 EUR   
- siebzig EURO - 

 
festgesetzt. 
 
Die für die Bearbeitung und Erteilung der luftrechtlichen Zustimmung erhobene Gebühr ist ohne Abzug an das 
  
Landesamt für Bauen und Verkehr 
IBAN: DE02300500007110401515 
BIC:    WELADEDDXXX 
Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) 
 
unter Angabe des Verwendungszecks: K11400 T 11110 41201 3475 BG/23; 
     Gz. 41201- 50191/01054LF/22; LfU Reg-Nr. G00822  
 
zu überweisen.  
 
Für das zur Prüfung vorgelegte Bauvorhaben ist eine luftrechtliche Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) erforderlich. Da eine Genehmigung im Sinne des BImSchG nur mit v. g. Zustimmung erteilt werden 
kann, gilt die Beteiligung durch das LfU als Antragstellung im Sinne des § 31 Abs. 2 Ziff. 9 i.V.m. § 14 Abs. 1 
LuftVG.   
 
Die Bearbeitung des Antrages auf Zustimmung nach dem Luftverkehrsrecht zum Bauvorhaben ist nach §§ 1 und 
2 der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) in der jeweils gültigen Fassung kostenpflichtig. Die 
zu erhebende Gebühr ist lt. Abschnitt V Ziffer 13 des Gebührenverzeichnisses zur LuftKostV innerhalb des 
Gebührenrahmens von 70 bis 5000 Euro unter Berücksichtigung des Aufwandes festzulegen. 
 
Wird eine Zustimmung erneuert, geändert, erweitert oder die Gültigkeit verlängert, ist gemäß § 2 Abs. 2 
LuftKostV eine Gebühr in Höhe von einem Zehntel bis zu fünf Zehntel der Gebühr zu erheben, die für ihre 
Erteilung erhoben werden müsste. 
 
Der Bearbeitungsaufwand kann unter Bezugnahme der durchgeführten Nachforderungen, Beratungsgespräche 
und der durchgeführten erforderlichen Beteiligungen als durchschnittlich eingestuft werden. Das angezeigte 
Vorhaben dient nach Auswertung der Antragsunterlagen wirtschaftlichen Zwecken.   
 
Da die Zustimmung als Grundlage der Baugenehmigung erteilt wurde, ist der komplette Betrag gem. LuftKostV 
auch bei Einstellung oder Ablehnung aus anderen Gründen durch das LfU an die LuBB zu überweisen.  
In diesem Zusammenhang beträgt der luftrechtliche Anteil der Gesamtgebühr für die Erteilung der 
Zustimmung 420,00 Euro. Diese Gebühr setzt sich aus der Zustimmung im 1. Beteiligungsverfahren von 
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350,00 Euro (41201 2204 BG/22) und der Zustimmungsverlängerung im 2. Beteiligungsverfahren von 
70,00 Euro (41201 3475 BG/23) zusammen.  
 

 
VI. Sonstige Hinweise für die Genehmigungsbehörde 
 
1. Gem. § 18 a Abs. 1 LuftVG teilt das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung bei Betroffenheiten seine 

Entscheidung der für die Genehmigung des Bauwerks zuständigen Behörde oder, falls es einer 
Genehmigung nicht bedarf, dem Bauherrn direkt mit.  
 

2. Für die Ausführungsbestimmungen ist die AVV LFH in der jeweils gültigen Fassung verbindlich. Erteilte 
Zustimmungen aus Beteiligungen im Genehmigungsverfahren, die bei Genehmigungserteilung 2 und 
mehr Jahre zurückliegen, sind daher zur erneuten Überprüfung der LuBB vorzulegen.  
 

3. In der Genehmigung ist auf die Möglichkeit der Änderung der AVV LFH und dessen Beachtung 
hinzuweisen. 

 
4. Ausdrücklich verweise ich darauf, dass Gegenstand meiner Prüfung und Beurteilung bzgl. der Änderung 

des Antragsgegenstandes die Ausführung des Bauvorhabens bis zu den beantragten max. Höhen über 
Grund und NN lt. Antragsunterlagen vom Mai 2023, welche mir mit Schreiben vom 06.07.2023 übergeben 
wurden, ist. Die mir vorliegenden Antragsunterlagen vom Januar 2022, welche mir mit Schreiben vom 
15.03.2022 übergeben wurden, fanden ebenso Berücksichtigung. Sollten diese geändert werden, ist mir 
das Vorhaben vor Genehmigungserteilung durch Ihre Behörde erneut zur Prüfung vorzulegen.   

5. Jede Änderung der Planung ist der LuBB zur Beurteilung vorzulegen. Ist eine erneute Genehmigung durch 
das Landesamt für Umwelt (LfU) nicht erforderlich, so ist die Änderungsplanung der LuBB direkt zur 
Beurteilung und Genehmigung nach § 15 LuftVG vorzulegen 

 
6. Aus dem Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg heraus 

ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, die eine Einschränkung der gesetzlich vorgegebenen 
Kennzeichnungsalternativen im Einzelfall erlaubt. Sofern sich im Genehmigungsverfahren aus Ihrem 
eigenen Zuständigkeitsbereich oder aus anderen Bereichen die Notwendigkeit der Festlegung jeweils 
einer bestimmten Kennzeichnungsalternative ergibt, bitte ich dies Ihrerseits zu prüfen und zu veranlassen. 
Insbesondere kann dies der Fall sein, wenn die Kennzeichnung zum Schutz vor Lichtimmissionen oder 
auch hinsichtlich des Landschaftsbildes an die Kennzeichnung bereits vorhandener Anlagen angepasst 
werden soll. 

7. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) ist 
bzgl. militärischer Belange (z. B. Schutzbereichsbelange gem. Schutzbereichsgesetz, Freihaltung von 
Richtfunkstrecken, Träger öffentlicher Belange u.ä.) zuständige Behörde und ggf. vor 
Genehmigungserteilung in eigener Zuständigkeit gemäß § 30 i.V.m. § 12 ff LuftVG zu beteiligen. 
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8. Grundlage meiner Entscheidung ist  

 das Luftverkehrsgesetz in der jeweils gültigen Fassung i.V.m.  

 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV LFH) vom 
24.04.2020 (veröffentlicht am 30.04.2020 im Bundesanzeiger BAnzAT 30.04.2020 B4). 

 die Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) in der jeweils gültigen Fassung. 

9. Kostenentscheidung nach LuftKostV 

Die Entscheidung über den Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung ergeht einheitlich (§ 13 
BImSchG). Als solche einheitliche Entscheidung beinhaltet diese Entscheidung mehrere öffentliche 
Leistungen, so auch die luftverkehrsrechtliche Prüfung und Entscheidung. 

Das LfU als zuständige Genehmigungsbehörde berücksichtigt die luftverkehrsrechtliche Entscheidung 
unmittelbar, so dass das LfU im Rahmen der von ihm zu treffenden einheitlichen Entscheidung dem 
Antragsteller auch die nach dem Luftverkehrsrecht zu berechnenden Verwaltungsgebühren in Rechnung 
stellt (vgl. VG Potsdam, Beschluss vom 19.06.2018 -VG10L379/14).  

Ich bitte mir eine Kopie des durch Ihre Behörde erteilten Bescheides (ohne Antragsakte mit Prüfvermerk) zu 
übergeben.  
 
Unabhängig davon bitte ich Sie um Information bei Änderungen im Genehmigungsverfahren (z. B. bei 
Ablehnung, Antragsrücknahme, Planänderungen, Widersprüchen etc.).  
 
Mit freundlichen Grüßen   
    
Im Auftrag   
 
gez. Malte Preuß  
Dezernatsleiter 41  
Fachplanung, Umwelt-, TÖB-Angelegenheiten 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch am 31.08.2023 von Herrn Malte Preuß Schluss gezeichnet und ist 
ohne Unterschrift gültig. 


